
424 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht und Antrag 

des Verfassungsausschusses 

über· den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Straßenverkehrsordnung 1960 ge

ändert wird (7. StVO-Novelle) 
Im Zuge seiner Beratungen über die Regie

l"IUngsvDrlagen in 154 und 383 der Beilagen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ver
waltungsstrafgesetz 1950 geändert wird, hat der 
Verfassungsausschuß am 27. Jänner 1977 im 
Sinne einer Empfehlung des zur VDrbehandlung 
der genannten RegierungsvDrlagen eingesetzten 
Unterausschusses gemäß § 27 Abs. 1 der Ge
schäftsDrdnung beschlDssen, dem HDhen Hause 
eine NDvellierung der Straßenverkehrsordnung 

Dr. Kapaun 
Berichterstatter 

1960 durch Einfügung eines neuen Abs. 5 a im 
§ 100 vDrzuschhgen. Durch diese Regelung wird 
die gesetzliche VDraussetwng geschaffen, um bei 
gewissen im Gesetz angeführten übertretungen 
VDn VDrschriften der Straßenverkehrsordnung 
im Wege VDn Organstrafmandaten Geldstrafen 
bis zu 300,- S verhängen zu können. 

Der Verfassungsausschuß stellt sDmit den A n
t rag, der NatiDnalrat wDlle dem an g e
s chI 0. s -s e n enG e set zen t w u r f die ver~ 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1977 01 27 

Thalhammer 
Obmann 

-j-
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, 4 a und 4 c und 53 Z. 10 SDwie bei mit Meß

mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geräten festgestellten überschreitungen einer 
geändert wird (7. StVO-Novelle) ziffernmäßig festgesetzten erlaubten Höchst-

Der Nationalrat hat beschlDssen: geschwindigkeit (§§ 20 Abs. 2 und 52 Z. 10 a) 
im Ausmaß VDn 20 bis 30 km/h können -

Artikel I sDfern in diesen Fällen nicht Umstände im Sinne 
Die Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. des § 99 Abs. 2 lit. c vDrliegen - die Bestim

Nr. 159, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. mungen des § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 
Nr. 204/1964, 229/1965, 209/1969, 274/1971, 1950 mit der Maßgabe angewendet werden, daß 
21/1974, 402/1975 und 412/1976 und der Kund- Geldstrafen bis 300 S sDfDrt eingehDben werden." 
machungen BGBl. Nr. 228/1963, 163/1968, 405/ 
1973 und 576/1976 wird wie fDlgt geändert: 

Im § 100 wird nach Abs. 5 folgender Abs. 5 a 
eingefügt: 

,,(5 a) Bei übertretungen der Bestimmungen 
der §§ 7 Abs. 2, 9 Abs. 1 und 2, J 6 Abs. 1 und 2, 
17 Abs. 3, 19 Abs. 1 bis 7, 37 Abs. 2. und 3, 
38 Abs. 5 und 7, 46 Abs. 1 bis 4, 47, 52 Z. 2, 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 1977 
in Kraft. 

(2) Mit der VDllziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Verkehr betraut, SD

weit die Vo.l1ziehung nicht den Ländern zusteht 
und insDweit den Landesregierungen obliegt. 

-j. 
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